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a) Für unsere Geschäftsbeziehung, auch für zukünftige, gelten ausschließlich 
die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung. 

b) Unternehmer im Sinne unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind 
natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige 
Personengesellschaften, die bei Vertragsschluss in Ausübung einer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.  

c) Abweichende Bedingungen des Kunden haben keine Gültigkeit, es sei 
denn, wir haben ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. 
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a) Unsere Angebote, mündlich oder schriftlich, sind hinsichtlich der Preise, 

Mengen, Liefer- und Ausführungsfristen, Liefer- und Ausführungsmöglich-
keiten und Nebenleistungen freibleibend. Aufträge werden für uns erst 
rechtsverbindlich, wenn wir diese innerhalb einer Frist von 14 Tagen bestä-
tigt oder aber mit Zustimmung des Kunden vereinbarungsgemäß mit der 
Ausführung begonnen haben, wobei ein stillschweigendes Einverständnis 
des Kunden genügt.  

b) Maßgebend für Art und Umfang der Lieferung oder Leistung ist unsere 
schriftliche Auftragsbestätigung. Abbildungen, Zeichnungen, Maße und Ge-
wichtsangaben sowie sonstige technische Daten oder Angaben kennzeich-
nen lediglich den Vertragsgegenstand und stellen keine vereinbarte Be-
schaffenheit dar.  

c) An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und ähnlichen Unterlagen behalten 
wir uns Urheber-, Eigentums - sowie gewerbliche Leistungs- und Schutz-
rechte vor; derartige Unterlagen dürfen Dritten vom Kunden nicht zugäng-
lich gemacht, nicht kopiert und nicht zur Selbstanfertigung der Objekte ver-
wendet werden. Sie sind uns, wenn der Auftrag nicht erteilt wird, auf Ver-
langen unverzüglich, spätestens nach sieben Tagen, zurückzugeben. 
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a) Berechnung und Zahlung erfolgen in Euro. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist 
in unseren Preisen nicht enthalten; sie wird in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen. Alle Versandkosten, insbesondere Verpackungs-, Transport- 
und Transportversicherungskosten, gehen zu Lasten des Kunden, soweit 
nichts anderes vereinbart ist. 

b) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kauf-
preis ohne Abzug ab Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Der Kunde 
kommt ohne weitere Erklärung des Verkäufers oder Herstellers 14 Tage 
nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung in Verzug, soweit er nicht bezahlt 
hat. Für die Folgen des Zahlungsverzuges gelten die gesetzlichen Regelun-
gen.  

c) Für jede nach Verzugseintritt ergehende Mahnung werden Kosten in Höhe 
von EUR 1,50 berechnet. Uns ist der Nachweis eines höheren Schadens 
gestattet. Dem Kunden ist der Nachweis eines geringeren Schadens gestat-
tet. 

d) Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegen-
ansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt sind. Außerdem 
ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als 
sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 
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a) Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Werk an die vom 

Kunden angegebene Lieferadresse.  
b) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 

der Ware geht auf den Kunden über, sobald wir die Sache dem Spediteur, 
dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimm-
ten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Der Übergabe steht es gleich, 
wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.  

c) Nach Vertragsschluss eintretende unvorhergesehene Ereignisse, die wir 
nicht zu vertreten haben, verlängern die Lieferzeit angemessen, jedoch 
höchstens um zwei Monate. 

d) Bei Lieferverträgen erfolgt der Vertragsschluss unter dem Vorbehalt der 
richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies 
gilt nur für den Fall, dass wir ein konkretes Deckungsgeschäft mit unserem 
Zulieferer abgeschlossen haben und die Falsch- oder Nichtlieferung nicht 
von uns zu vertreten ist. 

e) In den Fällen des Absatzes c) und d) werden wir den Kunden unverzüglich 
informieren. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.  

f) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder wird der Versand der Lieferung 
auf Wunsch des Kunden um mehr als zwei Wochen über den vereinbarten 
Liefertermin oder, wenn kein genauer Liefertermin vereinbart war, nach der 
Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, können wir pauschal für jeden 
Monat, auch zeitanteilig, ein Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Wertes der 
Lieferung, höchstens jedoch 5 % berechnen. Dem Kunden ist der Nachweis 
gestattet, dass uns kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstan-
den ist. Uns ist der Nachweis gestattet, dass ein höherer Schaden entstan-
den ist. 

 

&78 ��
������ � �����%� �����	.����� 	 ��� ��� � ��
:9;/�� ��

a) Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr 

durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.  
Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner 
Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung 
des Vertrags (Rücktritt) und Schadensersatz statt der Leistung im Rahmen 
des § 7 verlangen. 

b) Der Kunde muss uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Gel-
tendmachung der Mängelrechte ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt 
die rechtzeitige Absendung der Anzeige. Den Kunden trifft die volle Be-
weislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den 
Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die 
Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.  

c) Rückgriffsansprüche des Kunden gemäß § 478 BGB bestehen nur inso-
weit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen 
Mängelansprüche hinausgehende Vereinbarung getroffen hat. 

d) Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich, spätestens jedoch nach fünf 
Tagen zu informieren, sobald er von der Geltendmachung von Mängel-
rechten durch seinen Abnehmer hinsichtlich der durchgelieferten Ware er-
fährt und das Nacherfüllungsbegehren seines Abnehmers an uns weiterzu-
leiten. Einen etwaigen Anspruch auf Kostenerstattung gegen seinen Ab-
nehmer tritt der Kunde bereits jetzt an uns ab. Wir nehmen die Abtretung 
an. 

e) Für Ansprüche auf Schadenersatz oder Aufwendungsersatz gilt § 7. 
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a) Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr 
durch Nachbesserung oder Neuherstellung. 

b) Sofern wir die Erfüllung ernsthaft und endgültig verweigern, oder die 
Beseitigung des Mangels und Nacherfüllung wegen unverhältnismäßiger 
Kosten verweigern, die Nacherfüllung fehlschlägt oder sie dem Kunden 
unzumutbar ist, kann der Kunde nach seiner Wahl nur Herabsetzung der 
Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rück-
tritt) und Schadensersatz statt der Leistung im Rahmen des § 7 verlangen. 
Die Kosten sind unverhältnismäßig hoch, wenn sie 25 % des vereinbarten 
Preises übersteigen.  

c) Sofern wir die in einem Mangel liegende Pflichtverletzung nicht zu vertre-
ten haben, ist der Kunde nicht zum Rücktritt berechtigt. 

d) Für Ansprüche auf Schadenersatz oder Aufwendungsersatz gilt § 7. 

&AB /�� ����
���������������� ��
�C���
��
a) Wir haften in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit, auch 

für Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen. Im Übrigen haften wir nur nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder wegen 
der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei grober 
Fahrlässigkeit und der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist der 
Schadenersatz jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Scha-
den begrenzt. Die Haftung für Schäden durch den Liefergegenstand an 
Rechtsgütern des Kunden ist ganz ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn 
es sich um vertragstypisch vorhersehbare Schäden handelt. 

b) Die Regelungen des Abs. a) erstrecken sich auf Schadenersatz neben der 
Leistung und Schadenersatz statt der Leistung, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, sonstigen Pflichtverletzungen 
oder unerlaubter Handlung. Sie gilt auch für den Anspruch auf Ersatz ver-
geblicher Aufwendungen. Bei Verzögerung der Leistung gilt zusätzlich 
Abs. c).  

c) Im Falle einfacher Fahrlässigkeit beschränkt sich der Verzugsschaden auf 
5 % des Wertes der Lieferung oder Leistung.  

d) Der Kunde kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag 
nur zurücktreten, wenn wir die in keinem Mangel Pflichtverletzung zu ver-
treten haben. Der Kunde hat sich bei Pflichtverletzungen innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen nach unserer Aufforderung zu erklären, ob er we-
gen der Pflichtverletzung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Leistung be-
steht. 

e) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Vorsatz, bei 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei 
der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
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a) Die Verjährungsfrist für Ansprüche des Kunden beträgt ein Jahr. Die Ver-
jährungsfrist des § 479 BGB bleibt unberührt. 

b) Die Verjährungsfrist von einem Jahr gilt nicht bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit, bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit sowie bei der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei 
Leistungen im Zusammenhang mit Bauwerken, bei Baumaterialien und bei 
bauwerksbezogenen Planungs- oder Überwachungsleistungen; insofern 
verbleibt es bei den gesetzlichen Verjährungsfristen. 

c) Der Verjährungsbeginn richtet sich nach dem Gesetz. 
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a) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Beglei-

chung aller Forderungen aus der Geschäftsbeziehung vor.  
b) Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im 

Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung 
der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie 
den eigenen Geschäfts- bzw. Wohnsitzwechsel hat der Kunde unverzüglich 
anzuzeigen.  

c) Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbeson-
dere bei Zahlungsverzug oder bei  Verletzung einer Pflicht nach Abs. b) die-
ser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und/oder die Ware herauszu-
verlangen. Der Kunde ist zur Herausgabe verpflichtet. Im Herausgabever-
langen der Ware liegt keine Rücktrittserklärung, es sei denn, dies wird von 
uns ausdrücklich erklärt.  

d) Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter-
zuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rech-
nungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Drit-
ten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der 
Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns 
vor, die Weiterveräußerungsbefugnis und die Einziehungsermächtigung zu 
widerrufen sowie die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde sei-
nen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung nicht ordnungs-
gemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Der Kunde hat in diesem 
Falle unverzüglich alle zur Einziehung erforderlichen Angaben zu machen 
und dem Dritten unverzüglich die Abtretung mitzuteilen.  

e) Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets im Na-
men und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehö-
renden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigen-
tum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen 
verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, 
uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist. 
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a) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des 
UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.  

b) Erfüllungsort ist Waltenhofen, Deutschland. 
c) Im kaufmännischen Verkehr gilt Waltenhofen, Deutschland, für alle aus dem 

geschlossenen Vertrag entstehenden Streitigkeiten als ausschließlicher Ge-
richtsstand vereinbart, sofern nicht nichtvermögensrechtliche Ansprüche be-
troffen sind, die den Amtsgerichten ohne Rücksicht auf den Wert des Streit-
gegenstandes zugewiesen sind oder durch Gesetz ein anderer ausschließ-
licher Gerichtsstand vorgeschrieben ist. 

d) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließ-
lich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirk-
sam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht berührt.  


